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1. Der Beratende Ausschuss stimmt mit der Kommission darin überein, dass die 
angemeldete Transaktion einen Zusammenschluss im Sinne des Artikel 3(1)(b) der 
Fusionskontrollverordnung (EG) darstellt und eine gemeinschaftsweite Bedeutung 
gemäß Artikel 4(5) dieser Verordnung besitzt. 

2. Der Beratende Ausschuss stimmt mit der Kommission darin überein, dass der 
Zusammenschluss vertikaler Natur ist, der die folgenden sachlich relevanten Märkte 
umfasst: 

o Sensoren für Spulmaschinen – vorgelagerter Markt 

o Spulmaschinen – nachgelagerter Markt 

 

o Sensoren für open-end Spinnmaschinen – vorgelagerter Markt 

o Open-end Spinnmaschinen – nachgelagerter Markt – die Frage, ob open-end 
Spinnmaschinen und Ringspinnmaschinen Teile desselben Marktes sind, kann für den 
vorliegenden Fall offen gelassen werden. 

 

o Sensoren für Webmaschinen – vorgelagerter Markt 

o Webmaschinen (Webmaschinen mit Greifern; Projektilwebstuehle und 
Luftduesenwebstuehle) – nachgelagerter Markt – die Frage, ob dieser Markt weiter 
untergliedert werden müsste (Webmaschinen mit positivem/negativem Greifer, 
Projektil-/Luftduesenwebstuehle) kann für den vorliegenden Fall offen gelassen 
werden. 

 

o MES für die Textilindustrie – die genaue Produktmarktdefinition kann für den 
vorliegenden Fall offen gelassen werden. 
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3. Der Beratende Ausschuss stimmt mit der Kommission darin überein, dass 

o der Markt für Sensoren für Spulmaschinen eine weltweite Dimension besitzt. 

o der Markt für Sensoren für open-end Spinnmaschinen eine weltweite Dimension 
besitzt. 

o der Markt für Sensoren für Webmaschinen eine weltweite Dimension besitzt. 

o der Markt für Spulmaschinen eine weltweite Dimension besitzt. 

o der Markt für open-end Spinnmaschinen mindestens den EWR umfasst. 

o der Markt für Webmaschinen mindestens den EWR umfasst. 

o der Markt für MES für die Textilindustrie eine weltweite Dimension besitzt. 

4. Der Beratende Ausschuss stimmt der Schlussfolgerung der Kommission zu, dass das 
fusionierte Unternehmen keinen Anreiz habe, einen oder alle seine Wettbewerber auf 
dem Markt für Spulmaschinen weder teilweise noch vollständig von der Lieferung mit 
Sensoren auszuschließen. 

5. Der Beratende Ausschuss stimmt der Schlussfolgerung der Kommission zu, dass der 
geplante Zusammenschluss keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken zum 
Nachteil der Verbraucher auf den Märkten für Spulmaschinen und Sensoren für 
Spulmaschinen haben würde. 

6. Der Beratende Ausschuss stimmt der Schlussfolgerung der Kommission zu, dass der 
geplante Zusammenschluss keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken zum 
Nachteil der Verbraucher auf den Märkten für open-end Spinnmaschinen und Sensoren 
für open-end Spinnmaschinen haben würde. 

7. Der Beratende Ausschuss stimmt der Schlussfolgerung der Kommission zu, dass der 
geplante Zusammenschluss keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken zum 
Nachteil der Verbraucher auf den Märkten für Webmaschinen und Sensoren für 
Webmaschinen haben würde. 

8. Der Beratende Ausschuss stimmt der Schlussfolgerung der Kommission zu, dass der 
geplante Zusammenschluss keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken zum 
Nachteil der Verbraucher auf den Markt für MES haben würde. 

9. Der Beratende Ausschuss schließt sich der Schlussfolgerung der Kommission an, dass 
der geplante Zusammenschluss den wirksamen Wettbewerb im Gemeinsamen Markt 
oder in einem wesentlichen Teil desselben nicht erheblich beeinträchtigen wird. 

10. Der Beratende Ausschuss stimmt mit der Kommission darin überein, dass der geplante 
Zusammenschluss infolgedessen gemäß Artikel 8 Absatz 1 der EG-
Fusionskontrollverordnung für mit dem Gemeinsamen Markt für vereinbar erklärt 
werden kann. 

11. Der Beratende Ausschuss empfiehlt die Veröffentlichung seiner Stellungnahme im 
Amtsblatt der Europäischen Union.  

*** 
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